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Grußwort des Beigeordneten
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wer denkt bei dem Wort Standesamt nicht gleich
ans Heiraten?

Aber Sie müssen nicht unbedingt die Ehe schließen,
um mit dem Standesamt in Kontakt zu kommen.
Standesämter sind Beurkundungsstellen, welche
die wichtigsten Stationen im Leben eines Men-
schen dokumentieren: Geburt, Eheschließung,
Lebenspartnerschaften, Namensänderungen und
Tod.

Entsprechend vielfältig ist die Arbeit eines Standes-
beamten, einer Standesbeamtin.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das Auf-
gabengebiet des Standesamtes Idar-Oberstein ver-
schaffen, so weit es Sie als Kunden/Kundin betrifft.
Natürlich kann sie die persönliche Beratung nicht
ersetzen. Aber sie kann darauf hinweisen, wann
eine solche Beratung notwendig ist.

Sie beantwortet einige allgemeine Fragen zur Ehe-
schließung und zur Registrierung gleichgeschlecht-
licher Partnerschaften, die besonders häufig gestellt
werden.

Sie informiert darüber, was Sie als werdende Eltern
bedenken sollten. Welche Rolle der Familienstand
der Mutter, die Staatsangehörigkeit der Eltern und
deren Namensführung in der Ehe spielen, erfahren
Sie in dieser Broschüre und bei einer Beratung
durch die Standesbeamtinnen und Standesbeam-
ten.

Für den schönsten Tag im Leben bietet Ihnen Idar-
Oberstein den passenden Rahmen, z. B. die stan-
desamtliche Trauungszeremonie im besonderen
Ambiente des Schlosses Oberstein.

Außerdem finden Sie in Idar-Oberstein eine Vielzahl
von Möglichkeiten, Ihre Feierlichkeiten zu einem
unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich entschlie-
ßen, Ihren gemeinsamen Lebensweg in unserer
Stadt zu beginnen.

Ihr

Friedrich Marx
Beigeordneter



Idar-Oberstein – Heiraten in der Schmuck- und Edelsteinstadt
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Idar-Oberstein hat viel zu bieten. Befinden sich doch
hier viele Sehenswürdigkeiten wie das „Schloss
Oberstein“, die Burg Bosselstein umgeben von
alten Parkanlagen und dem idyllisch gelegenen
Schlosspark. 

Die Burg Bosselstein, sowie das Schloss Oberstein
thronen 125 m hoch über dem Stadtteil Oberstein.
Genießen kann man einen herrlichen Blick auf die
Stadt, in das Nahetal, sowie in die Mittelgebirgs-
landschaft des Hunsrücks.

Das „Schloss Oberstein“ wurde um das Jahr 1520
erbaut. Für die Gegend atypisch ist der spätgotische
Erker an der Südwestfassade des Torhauses,
ursprünglich eine doppelstöckige Verteidigungs-
kanzel, die den Zugang zum Tor sicherte. Das
„Schloss Oberstein“ war bis 1624 ständige Resi-
denz der Grafen von Daun-Oberstein, danach Ver-
waltungssitz. In den Reunionskriegen nach 1680
wurde es durch die Franzosen durch Sprengung der
vier Ecktürme geschliffen. 1855 wurde das Schloss
ein Opfer der Flammen.

Seit 1981 setzen sich einige engagierte Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt für seine Erhaltung ein
und sorgen seither für eine Restaurierung. Einige
bereits restaurierte Räume können als stilvoller Rah-
men für Hochzeiten und andere festliche Anlässe
genutzt werden.

In einem dieser restaurierten Räumlichkeiten, dem
Kulturraum werden seit 2001 standesamtliche Trau-
ungen durchgeführt.

Die Felsenkirche ist eine weitere über die Stadtgren-
zen hinaus bekannte Sehenswürdigkeit unserer
Stadt.
Die Reue für einen Brudermord des Ritters vom
Oberen Stein, so die Sage, war Anlass zum Bau der
einzigartigen Felsenkirche in den Jahren 1482-
1484. Rund 60 Meter über dem Erdboden wurde
dieses sakrale Wahrzeichen errichtet. Über Ursache
und Hergang der Tat gibt es verschiedene Versio-
nen, die in ihren Fassungen Eifersucht oder Scherz
als Grund angeben. Übereinstimmend ist überlie-
fert, dass ein Bruder den anderen aus dem Fenster
der alten Burg Bosselstein wirft und dieser an der
Stelle liegen bleibt, wo der Täter mit Hammer und
Meißel eine Höhle in den Fels schlägt und die Fel-
senkirche errichtet. Danach ist er tot zusammenge-
brochen. Laut Überlieferungen hat man Täter und
Opfer gemeinsam in dieser Kirche bestattet. 
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Noch heute ist eine rieselnde Quelle in der Kirche
zu besichtigen, die auch Grund für die Entstehung
der Felsennische sein könnte. Daneben finden sich
im Inneren ein außergewöhnliches Altarbild, wert-
volle Tafelmalereien, Ornamentschnitzereien, u.v.m. 

Die Sehenswürdigkeit, die die Geschichte der Idar-
Obersteiner Edelsteinindustrie darstellte, sind die
Edelsteinminen im Steinkaulenberg.

Charakterisiert wurde sie im 15. Jahrhundert durch
die Erwähnung von Achatvorkommen und im 16.
Jahrhundert durch den ersten Edelsteinschleifer.
Nach der ersten Achatschleifermühle aus dem Jahr
1531 entwickelte sich um 1600 das Achatbohrge-
werbe. Durch den Erlass einer Zunftordnung für
Achatschleifer im Jahr 1609 durch Graf Philipp
Franz von Daun-Oberstein-Falkenstein erlebte der

Beruf seinen ersten Aufschwung. Im späten 17. Jahr-
hundert wurden die ersten Achatschleifen im Stadt-
teil Idar und im Stadtteil Oberstein die erste Gold-
schmiede erbaut. 

Das Finden von Achatvorkommen von Auswande-
rern nach Brasilien im Jahr 1827 und das Eintref-
fen der ersten Rohsteinimporte aus Übersee 1834
verschaffte der hiesigen Schmuck- und Edelstein-
industrie eine Vormachtstellung. Um 1860 kamen
die ersten Idarer Bürger, die in Paris das Graveur-
gewerbe lernten, zurück in ihre Heimat. Im Jahr
1886 wurde durch die heute noch existierende
Firma Phil. Hahn die Technik der Diamantschleife-
rei aus Amsterdam importiert.

Zeitzeugen aus vergangenen Tagen des Edelstein-
abbaus sind heute noch mit dem Steinkaulenberg
zu besichtigen. Bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurde noch in der bis heute einzigen zugäng-
lichen Edelsteinmine Europas nach Edelsteinen
gegraben.

Felsenkirche und Schloss Oberstein
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen
Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel,
Gewerbe und Dienstleistern, alphabetisch geordnet.
Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung
Ihrer Broschüre ermöglicht. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.alles-deutschland.de.

Metzgerei & Partyservice & Catering

Merscher Weierbacher Straße 80
55743 Idar-Oberstein
Tel.: 06784 – 2339
Fax: 06784 – 900536
www.metzgerei-merscher.de

Partyservice für alle Anlässe auch an Sonn- & Feiertagen
Kalte Buffets • Fingerfood • Feinkostsalate
Heiße Spezialitäten • Beilagen • Süßspeisen
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Sie finden das Standesamt 
Georg-Maus-Straße 2
55743 Idar-Oberstein
Zimmer 300 bis 304

Ihre Ansprechpersonen sind die Standes-
beamten und Standesbeamtinnen:
Frau Hahn 06781 64350
Herr Schneider 06781 64351
Frau Alt 06781 64352
Frau Schick-Merker 06781 64353
und über die Zentrale 06781 64-0.

Per Fax unter der Nummer 06781-64354

Die Email-Adresse lautet:
standesamt@idar-oberstein.de

Öffnungszeiten:
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns, damit
Ihnen lange Wartezeiten erspart bleiben.

Ohne Terminabsprache erreichen Sie uns 
montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Standesamtliche Trauung 
Bevor Sie heiraten muss das Standesamt prüfen, ob
es Ehehindernisse oder -verbote gibt. Dafür sind
Dokumente erforderlich. Welche dies in Ihrem
besonderen Fall sind erfahren Sie vom Standes-
amt. 

Trausaal in Idar-Oberstein

FLUGPLATZ-GASTSTÄTTE
IDAR-OBERSTEIN
G Ö T T S C H I E D
Inh. Helga Rößmann
Tel. 0 67 81-2 25 01
Fax 0 67 81-16 14
Flugplatzstraße 20
Wir empfehlen uns für Ihre
Feier im kleinen Rahmen
nach dem Standesamt

Hauptstr. 237 · 55743 Idar-Oberstein
Tel.: 06781 - 2 49 90 · Fax: 2 49 34

E-Mail: bauhilfe@t-online.de
Internet: www.bauhilfe-idar-oberstein.de

Rechtzeitig
planen!



Das Standesamt
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Personalausweis und das Stammbuch der
Eltern reichen nicht aus!
Wenn Sie sich zum Heiraten entschlossen haben,
dann kommen Sie bitte entweder während der
Öffnungszeiten bei uns vorbei oder rufen Sie uns
an. Wir werden Sie gerne informieren.

Denken Sie daran Ihre Eheschließung rechtzeitig
anzumelden.
Die Anmeldung zur Eheschließung hat grundsätz-
lich eine Gültigkeit von 6 Monaten.

Der endgültige Hochzeitstermin wird erst reser-
viert, wenn alle notwendigen Dokumente vorliegen
und die Anmeldung zur Eheschließung erfolgt ist.Trauzimmer im Schloss Oberstein

Wir liefern 
Partygebäcke

aller Art

Wählen Sie Ihre
Wunschtorte
aus unserem

Katalog.

Layenstraße 55 55743 Idar-Oberstein
Tel.: 0 67 81/4 38 16 E-Mail: baeckerei-erbach@t-online.de

LEDERMODEN NACH MASS FÜR DAMEN UND HERREN

Lederatelier
Karl Peuster
Schulstraße 7 · 55743 Kirschweiler
Tel. 0 67 81/3 12 31 · Fax 0 67 81/93 34 82
Internet: www.lederatelier.de

Wir sind gerne für Sie da
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Hier einige der häufigsten Fragen und die Ant-
worten:

Brauchen wir noch Trauzeugen?
Nein. Aber wenn Sie möchten, können Sie maxi-
mal 2 volljährige Trauzeugen vorab benennen.
Diese haben sich bei der Trauung durch ihre Per-
sonalausweise oder Reisepässe auszuweisen.

Ist der Ringtausch beim Standesamt Pflicht? 
Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestand-
teil der standesamtlichen Trauung. Allerdings ist es
Ihnen freigestellt diese schöne Zeremonie einzu-
planen.

An welche Hand steckt man den Ring? 
Sie  haben die freie Wahl. Es gibt keine Vorschrif-
ten.

Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung
an?
Es gibt weder Kleidervorschriften, noch Traditionen.
Es ist Ihr Tag. Sie sollen sich rundherum wohl füh-
len.

Wie lange dauert eine Trauung?
Inklusive Trauansprache, Ringtausch und Unter-
schriften dauert eine standesamtliche Trauung ca.
15 Minuten.  



Das Standesamt
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Nach der Trauung haben Sie die Möglichkeit außer-
halb des Trauraumes auf Ihre Trauung anzustoßen.
Getränke und Gläser bringen Sie selbst mit.

Was ist, wenn ich im Ausland geheiratet habe?
Eine generelle Pflicht zur Beurkundung einer im
Ausland erfolgten Eheschließung besteht nicht.
Auch eine ordnungsgemäße ausländische Heirats-
bzw.  Eheurkunde beweist die Tatsache der Heirat.
Die Eheurkunde ist mit Übersetzung und evtl.
Beglaubigungsvermerken durch die zuständigen
Behörden dem Meldeamt vorzulegen.

Wie verhält es sich mit der Registrierung
von gleichgeschlechtlichen Lebenspartner-
schaften?
Seit 2009 gehört dieser Aufgabenbereich zum
Standesamt.
Da es viele Gemeinsamkeiten mit der Registrie-
rung einer Eheschließung gibt, werden in der Vor-
bereitungsphase die gleichen Dokumente verlangt,
wie das Standesamt sie bei verschiedengeschlecht-
lichen Paaren benötigt. 

Übrigens . . .
Sie müssen Ihre Eheschließung/Lebenspartnerschaft
zwar dort anmelden, wo einer von Ihnen seinen
Wohnsitz hat. Für die Eheschließung/Begründung
der Lebenspartnerschaft sind Sie nicht an dieses
Standesamt gebunden.
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. . .  wenn nur nicht der Papierkram wär!

Sie erwarten ein Baby und werden es in Idar-Ober-
stein zur Welt bringen? 

Dann sind nach der Geburt einige Formalitäten zu
erledigen.

Hierzu werden verschiedene Dokumente benötigt.
Welche das sind, erfahren Sie hier:

Sind Sie . . .

� miteinander verheiratet und führen einen
Ehenamen?

Dann genügt die Vorlage das Stammbuch der Fami-
lie mit der Abschrift des als Eheregister fortge-
führten Familienbuches oder die Eheurkunde und
die Geburtsurkunden der Eltern oder ein Ehe-
registerauszug (bei Eheschließungen nach dem
01.01.2009) 

� miteinander verheiratet und führen keinen
gemeinsamen Ehenamen?

Auch dann wird das Stammbuch der Familie benö-
tigt. Bei der Geburt des ersten Kindes müssen Sie
sich darüber einig sein, welchen Ihrer beiden Fami-
liennamen Ihre Kinder erhalten sollen. Die Wahl, die
Sie für Ihr erstes Kind treffen, ist verbindlich für alle
weiteren Kinder.

� nicht miteinander verheiratet?
Dann entscheidet der Familienstand der Mutter. Ist
die Mutter noch verheiratet, gilt der Ehemann als
der rechtliche Vater des Kindes. Er wird zur Vorna-

menserteilung gehört und wird in allen Belangen
als Kindesvater angesehen.
Ist die Mutter unverheiratet, wird eine rechtliche
Beziehung zum Vater nur durch eine Vaterschafts-
anerkennung hergestellt. Diese Erklärung wird beim
Jugendamt abgegeben. Sie ist von Mutter und
Vater zu unterschreiben und wird mit der Geburt
des Kindes wirksam.

Das Krankenhaus benötigt zur Ausstellung der
Geburtsanzeige entweder die Geburtsurkunde oder
der Auszug aus dem Geburtsregister der ledigen
Mutter oder eine beglaubigte Abschrift des als
Eheregister fortgeführten Familienbuches der ver-
heirateten oder verheiratet gewesenen Mutter.

Bitte sprechen Sie vor der Geburt Ihres Kindes
mit uns, wenn Sie nicht miteinander verheira-
tet sind, wenn Sie noch nicht volljährig sind,
wenn Sie eine ausländische Staatsangehörig-
keit haben, wenn Ihre Ehe im Ausland ge-
schlossen und kein als Eheregister auf Antrag
angelegt wurde oder wenn Sie keinen gemein-
samen Ehenamen führen.

Gleiches gilt, wenn die Namensführung des
Kindes nicht klar ist.
Wenn Sie nur im Besitz ausländischer Urkunden
(z. B. Heiratsurkunde oder eigene Geburtsurkunde)
sind, so lassen Sie diese bitte vor der Beurkundung
der Geburt des Kindes bei einem beeidigten Dolmet-
scher/ einer beeidigten Dolmetscherin übersetzen. 

Wenn Sie eine ausländische Staatsangehörigkeit
besitzen, legen Sie bitte Ihren Reisepass vor. 



Eltern werden ist nicht schwer. . .
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Welche Dokumente erhalten Sie nach der
Beurkundung vom Standesamt?
Durch die Beurkundung wird nachgewiesen, wann
und wo Ihr Kind geboren wurde und wer die Eltern
sind. Gebührenfrei erhalten Sie vier Bescheinigun-
gen für folgende Zwecke:

Erziehungsgeld, Kindergeld, Taufe, Krankenkasse.
Weitere Urkunden, z. B. die für Ihr Stammbuch, sind
gebührenpflichtig. Den aktuellen Gebührensatz tei-
len wir Ihnen gern auf Anfrage mit.

Die Meldepflicht erfüllt das Standesamt für Sie.

Elterliche Sorge
Ist die Mutter eines Kindes nicht verheiratet, dann
ist sie die alleinige Inhaberin der Sorge. Daran
ändert auch eine Vaterschaftsanerkennung nichts.
Sie können aber als Vater und Mutter gemeinsam
beim Jugendamt erklären, dass Sie die Sorge mit-
einander teilen wollen. Dort wird man Sie auch aus-
führlich zu diesem Thema beraten. 

Name des Kindes
Das Kind führt den Namen, den die Mutter zur Zeit
der Geburt des Kindes geführt hat. Die Anerken-
nung der Vaterschaft hat keine unmittelbare Aus-
wirkung auf den Kindesnamen, eröffnet aber die
Möglichkeit, dass die Mutter dem Kind mit Zustim-
mung des Vaters dessen Familiennamen erteilt.
Diese Erklärung nimmt das Standesamt entgegen. 

Alle diese Auskünfte entsprechen dem deut-
schen Recht. Andere Länder haben andere
Lösungen. Wenn also ausländisches Recht zu

beachten ist, so lassen Sie sich bitte individu-
ell beim Standesamt beraten.

Der Vorname für das Kind
Die Wahl des/der Vornamen/s liegt in der freien Ent-
scheidung des/der Sorgeberechtigten.
Allerdings ist folgendes zu beachten:
Bezeichnungen, die ihrem Wesen nach keine Vor-
namen sind, dürfen nicht gewählt werden.
Zwei Vornamen können zu einem Vornamen ver-
bunden werden.

Eine spätere Änderung des Vornamens (zusätzlicher
Vorname, Weglassen eines Vornamens, Änderung
der Schreibweise) ist grundsätzlich nicht möglich.
Nur die Vorlage eines wichtigen Grundes rechtfer-
tigt die Stellung eines gebührenpflichtigen Namens-
änderungsantrages.



11

Wichtiger Grund in diesem Sinne ist nicht die Tat-
sache, dass der Vorname „nicht mehr gefällt“ oder
„man es sich anders überlegt hat“.
Die Wahl des Vornamens sollte sorgfältig überlegt
werden.

Nachbeurkundung von Geburten im Ausland
Eine generelle Pflicht zur Beurkundung einer im
Ausland erfolgten Geburt besteht nicht. Auch eine
ordnungsgemäße ausländische Geburtsurkunde
beweist die Tatsache der Geburt.

Eine Geburt im Ausland kann auf Antrag der Eltern
des Kindes, des Kindes selbst, des Ehegatten oder
Lebenspartners des Kindes sowie der Kinder des
Kindes nach beurkundet werden. Voraussetzung
dafür ist, dass das Kind die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzt.



Und das können Sie auch bei uns erledigen
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Beurkundung von Sterbefällen

Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben berührt
das Aufgabengebiet des Standesamtes. Wir beur-
kunden den Tod derjenigen Personen, die im Bezirk
des Standesamtes Idar-Oberstein verstorben sind
oder tot aufgefunden wurden. 

In der Regel erledigt der Bestatter die Verwaltungs-
arbeiten für die Angehörigen. Er hat die Erfah-
rung, welche Unterlagen zur Beurkundung benö-
tigt werden.

In der Regel sind folgende Unterlagen einzureichen:

� die aktuelle Geburtsurkunde des/der Verstorbe-
nen und 

� bei verheirateten, geschiedenen oder verwitwe-
ten Personen ein Nachweis über den Familien-
stand (z. B. Heiratsurkunde, Abschrift des als Ehe-
register fortgeführten Familienbuches, Sterbeur-
kunde des anderen Ehegatten, Scheidungsurteil,
Todeserklärung).

� Meldebescheinigung beim Wohnsitz außerhalb
von Idar-Oberstein

Nach der Beurkundung erhalten Sie kostenlose
Sterbeurkunden für Rentenzwecke, für die Bestat-
tung, für religiöse Zwecke und eine für die Kran-
kenkasse.
Weitere Urkunden für private Zwecke (Versiche-
rung, Bank, Nachlassgericht oder Notar) sind
gebührenpflichtig.

Ausstellung von Urkunden
Sie erhalten bei uns, wenn Sie dazu berechtigt
sind: 

� Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden sowie be-
glaubigte Abschriften aus den Registern. 

� Für die Urkundenausstellung wird eine Gebühr
erhoben. 

Namenserklärungen
Ferner beurkunden wir Erklärungen, die den Namen
einer Person betreffen.

Wenn Sie z. B.

� nach einer Eheauflösung Ihren alten Namen wie-
der annehmen wollen, so erklären Sie dies beim
Standesamt. 

� Haben Sie bei Ihrer Eheschließung keinen Ehe-
namen bestimmt, so können Sie beim Standes-
amt die Erklärung abgeben.

Wir beraten Sie darüber, ob durch diese Entschei-
dungen der Familienname Ihrer Kinder betroffen ist. 
Erklärungen sind gebührenpflichtig.

Wenn Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit
uns in Verbindung. 

Kirchenaustritte
Zuständig für den Austritt aus einer öffentlich recht-
lichen Kirche ist das Standesamt Ihres Wohnsitzes.



Hochzeitstage  – Nicht vergessen

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben.
Dazwischen gibt es viele Hochzeitstage und Jubel-
feiern. Nicht nur zum „vollen“ Jahr wird kräftig
gefeiert, sondern hin und wieder sogar schon zum
halben!

Streichen Sie sich Ihre Hochzeitstage ruhig dick in
Ihrem Kalender an und machen Sie aus diesem Tag
immer etwas ganz Besonderes – etwa durch einen
Restaurantbesuch, ein gegenseitiges Geschenk
oder eine Kurzreise. So bleibt die Liebe noch viele
Jahre frisch und lebendig.

JubiläenJubiläen
Nach 1 Jahr . . . die baumwollene oder papierene Hochzeit

Nach 5 Jahren . . . die hölzerne Hochzeit

Nach 6 1/2 Jahren . . . die zinnerne Hochzeit

Nach 7 Jahren . . . die kupferne Hochzeit

Nach 8 Jahren . . . die blecherne Hochzeit

Nach 10 Jahren . . . die bronzene oder Rosen-Hochzeit

Nach 12 1/2 Jahren . . . die Nickel- oder Petersilien-Hochzeit

Nach 15 Jahren . . . die gläserne oder Veilchen-Hochzeit

Nach 20 Jahren . . . die Porzellanhochzeit

Nach 25 Jahren . . . die Silberhochzeit

Nach 30 Jahren . . . die Perlenhochzeit

Nach 35 Jahren . . . die Leinwandhochzeit

Nach 37 1/2 Jahren . . . die Aluminiumhochzeit

Nach 40 Jahren . . . die Rubinhochzeit

Nach 50 Jahren . . . die goldene Hochzeit

Nach 60 Jahren . . . die diamantene Hochzeit

Nach 65 Jahren . . . die eiserne Hochzeit

Nach 67 1/2 Jahren . . . die steinerne Hochzeit

Nach 70 Jahren . . . die Gnadenhochzeit

Nach 75 Jahren . . . die Kronjuwelenhochzeit



Meine Sparkasse - immer eine Idee voraus

Sie können zwar nicht ewig jung bleiben –  aber sich aufs Alter freuen. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein auf
Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen Fördermöglichkeiten optimal
für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren Sie sich unter www.ksk-birkenfeld.de.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Alt werden lohnt sich.
Mit der Sparkassen-Altersvorsorge.

* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrem Familienstand und Ihrer Lebenssituation.


